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Ethische Aspekte der Genchip-Technologie

Völlige Freigabe oder gänzliches
Verbot von Gen-Tests?
M. Fuchs

Institut für Wissenschaft und Ethik, Bonn
(Direktor: Prof. Dr. Dr. Chr. Streffer)

E benso wie die Humangenom-
forschung so war auch die An-
wendung prädiktiver Gentests

schon früh Gegenstand einer ethi-
schen und rechtspolitischen Debatte.
Die Bandbreite der politischen Hand-
lungsmöglichkeiten reicht dabei von
einer völligen Freigabe bis zum gänz-
lichen Verbot prädiktiver Gentests.
Da aber mit der Früherkennung
genetischer Dispositionen nicht nur
positive Möglichkeiten bestehen –
wie zum Beispiel therapeutische
Vorteile oder die Entwicklung und
der Einsatz von Arzneimitteln, die
der individuellen genetischen Aus-

stattung von Patienten angepasst
sind –, sondern ebenso Befürchtun-
gen und Risiken, herrschen in der
Diskussion unterschiedliche Modelle
der Eingrenzung und der rechtlichen
Regelung von Gentests vor.

Prädiktive genetische Tests 
bei Erwachsenen
Während die Einführung von

Prüf- und Zulassungsverfahren
primär auf eine technische Quali-
tätskontrolle der Testsysteme aus-
gerichtet ist, orientieren sich die an-
deren Einschränkungen an spezifi-
schen Gefahren, die gerade mit

einem validen Test verbunden sein
können. Gründe hierfür sind die
Annahme, dass ein genetischer Test
auch für Verwandte relevante Infor-
mationen birgt und dass der Test
prädiktiv ist. Unter Umständen
könnte das frühzeitige Wissen auch
zu einer schweren Belastung wer-
den. Der Vorteil der präsymptomati-
schen Feststellung einer Krankheit
kann also auch ein Nachteil sein.
Zum Teil gründet sich diese Sorge
auf die Einschätzung, dass das gene-
tische Wissen eine spezifische Form
des Wissens ist. Denn es wird ange-
nommen, dass das individuelle Ge-
nom in einer besonderen Nähe zum
Kern der Persönlichkeit steht. Aber
nicht alle teilen diese Einschätzung
– und wenn doch, wird sie oft unter-
schiedlich gewichtet. Das Ergebnis
sind heterogene Regelungsvor-
schläge (Tab. 1).

All diese Konzepte – wie das der
Antidiskriminierung, des (Fach-)
Arztvorbehalts und der Zweckbin-
dung – können sicherlich miteinan-
der kombiniert werden. Doch sie alle
stehen unter erheblichen Begrün-
dungsschwierigkeiten. Am leichtes-
ten fällt eine Rechtfertigung im Falle
der Qualitätskontrolle der Tests.
Denn sicherlich hat der Verbraucher
ein Anrecht darauf, dass das Produkt
hält, was es verspricht.

Prädiktive genetische Tests sind eine der interessantesten Anwendungsoptionen der modernen
Humangenomforschung. Ob relativ selten auftretende monogen vererbte oder häufigere
Krankheiten (z.B. Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen) – lange bevor ein Patient erkrankt,
kann die Disposition zu einer Krankheit festgestellt werden. Kontrovers diskutiert werden sol-
che Gen-Tests schon seit längerem. Positive Aspekte und Risiken der Früherkennung müssen
dabei aber gegeneinander abgewogen werden. Denn einerseits können mithilfe genetischer
Tests beispielsweise Arzneimittel und Therapiestrategien entwickelt bzw. eingesetzt werden,
die auf den individuellen Patienten zugeschnitten sind. Andererseits kann das frühzeitige Wis-
sen um eine potenzielle Erkrankung auch zur großen Belastung für den Betroffenen werden
oder sogar zu dessen Ausgrenzung führen. Insbesondere durch die Mikro-Array-Technik könn-
ten sich die möglichen Gefahren und Probleme potenzieren. Denn je mehr genetische Informa-
tionen verfügbar sind, desto besser muss auch das Beratungsangebot für den Betroffenen orga-
nisiert sein. Spezielle Herausforderungen birgt die Pränataldiagnostik, gerade vor dem Hinter-
grund einer möglichen Selektion. Ebenso vorstellbar ist in diesem Fall, dass eine genetische
Diagnostik einen Schwangerschaftsabbruch verhindern kann. Damit scheint klar: Die politi-
schen Regulationsmodelle müssen zwischen der völligen Freigabe und einem gänzlichen Ver-
bot der Techniken liegen.
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Braucht es aber darüber hinaus
eine spezifische Antidiskriminie-
rungsgesetzgebung? In der Tat
scheint die Besonderheit geneti-
scher Informationen mitunter über-
zeichnet. Und sind genetische Infor-
mationen tatsächlich besonders per-
sönliche Informationen? Viele gene-
tisch kodierte Merkmale wie bei-
spielsweise das Geschlecht liegen
für alle offen zu Tage und müssen
keineswegs erst durch einen Gentest
erhoben werden. Zudem ist eine
Person nicht durch ihre individuelle
genetische Ausstattung determi-
niert. Zweifellos sehen wir monozy-
gote Mehrlinge als individuelle Per-
sonen an.

Die Rede von der zu schützenden
„privacy“ genetischer Daten sollte
sich von solchen anthropologisch
fragwürdigen, metaphysischen
Überzeichnungen des Genoms ab-
setzen. Zwar kommt dem individu-
ellen Genom als wichtigem Steue-
rungselement und als relativ stabiler
Größe eine sehr wichtige Rolle bei
der körperlichen und geistigen
Konstituierung zu. Die Person aber
entsteht und entwickelt sich in einer
Wechselwirkung mit anderen mate-
riellen Größen und mit anderen Per-
sonen. Genetische Informationen
haben daher keinen ganz anderen
Status als medizinische Informatio-
nen nichtgenetischer Art.

Zur Debatte steht, ob Gentests
besondere Anstrengungen zur Ver-
hinderung von Diskriminierungen
erforderlich machen. Denn dass es
der Respekt für Personen prinzipiell
und somit auch im Bereich der Gen-
diagnostik erfordert, Stigmatisie-
rungen und Diskriminierungen zu
verhindern, gehört zum Bestand der
geteilten Moral und wurde vor dem
Hintergrund von Krisenerfahrungen
im 20. Jahrhundert gerade in der
Medizinethik bekräftigt. Grundsätz-
lich umstritten dagegen ist die Frage,
ob gelegentlich auch das Individuum
vor seinen eigenen Ambitionen
geschützt werden muss und ob der
Wunsch nach individuellen Gentests
hierzu gehören kann.

Daraus ergeben sich Rückfragen
– sowohl an einen Arztvorbehalt wie
auch an die vorgeschlagene Zweck-
bindung. Was rechtfertigt den hinter
dem Vorbehalt stehenden Paterna-

lismus der Ärzte oder den hinter der
Zweckbindung stehenden Rege-
lungsanspruch des Staates? Schwer-
lich wird der Eingriff als solcher als
eine Belastung oder Gefahr aufzu-
fassen sein, die einen hochrangigen
Rechtfertigungszweck erfordert.
Denn der Test macht keinen körper-
lichen Eingriff im medizinischen
Sinne erforderlich, er stellt damit
keine Gefahr für den Körper des Pa-
tienten dar. Die Gefahr kann also nur
von den Testergebnissen und ihren
Interpretationen ausgehen. Dass
hier angesichts eines auch in der Be-
völkerung verbreiteten Genetizis-
mus eine kompetente Darlegung

und Interpretation der Testergeb-
nisse erforderlich ist, scheint durch-
aus begründbar.

Doch ist diese Fähigkeit wirklich
ausschließlich bei Mitgliedern des
ärztlichen Standes gegeben? Vorstell-
bar ist, dass eine naturwissenschaftli-
che – verbunden mit einer psycholo-
gischen und kommunikativen – Kom-
petenz die Arztrolle nicht nur kom-
pensiert, sondern sogar die bessere
Eignungsvoraussetzung bietet. Dies
gilt allerdings nur dann, wenn keine
präventiven und therapeutischen An-
gebote im medizinischen Sinne ge-
macht werden können. Bei Tests, die
auf krankheitsbezogene Merkmale

Tab. 1 Prädiktive genetische Tests bei Erwachsenen – 
Regelungsvorschläge

Konzept der Antidiskriminierung
Der Vorschlag einer Antidiskriminierungsgesetzgebung oder -politik knüpft vor
allem an die Einschätzung der Persönlichkeitsnähe der genetischen Information
an (14). Nicht vor dem Wissen um die eigene Zukunft ist das Individuum zu schüt-
zen, vielmehr darf diese Information nicht zu anderen gelangen, welche den
Getesteten stigmatisieren oder diskriminieren. Diese Sorge lässt sich aber keines-
wegs auf genetische Tests eingrenzen. Allerdings kann man argumentieren, dass
die Stigmatisierung insofern besonders gravierend ist, als der medizinische Cha-
rakter des Tests das festgestellte Merkmal als krankhaft bzw. zu vermeidend aus-
weist, zugleich aber derzeit keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht.

(Fach-)Arztvorbehalt
Der Vorschlag des Arztvorbehaltes dagegen greift nicht primär bei der mögli-
chen Weitergabe der Information an Dritte, sondern bereits bei der Erhebung
der Information. Hier wird der Test als ein Eingriff analog zu einer medizinischen
Intervention aufgefasst, der nur im Rahmen einer ärztlichen, also auf Heilung
oder Leidenslinderung ausgerichteten Praxis gerechtfertigt ist. Wird die Infor-
mation nicht sachgerecht gedeutet und in die Lebenswelt des Getesteten über-
setzt, kann der besondere Charakter des erhobenen Wissens auch als Gefahr für
den Getesteten verstanden werden. Diese Deutungs- und Übersetzungsleis-
tung wird von einer Person erwartet, die zugleich naturwissenschaftlich-
humangenetisch ausgebildet und als praktischer Arzt in der sprachlichen Ver-
mittlung von Handlungsoptionen geübt ist. Mitunter wird der Arztvorbehalt zu
einem Facharztvorbehalt verschärft. Insbesondere Humangenetiker fordern,
dass Tests nur durch Fachärzte für Humangenetik durchgeführt werden dürfen.

Zweckbindung
Diesem Konzept liegt die Vorstellung zugrunde, genetische Tests seien nur
dann legitim, wenn sie auf gesundheitliche Zwecke ausgerichtet seien. In der
Variante wie die Zweckbindung etwa vom Europarat festgeschrieben wird, soll
sie vor allem auch die Diskriminierung verhindern. Die Konvention zur Biomedi-
zin des Europarates stellt nämlich nur solche Tests unter die genannte Zweck-
bindung, die krankheitsbezogen sind bzw. einen entsprechenden Trägerstatus
ermitteln1. Vor allem der Einsatz von Gentests in der Arbeitsmedizin und im
Rahmen des Versicherungswesens soll damit bis auf eng definierte Ausnahmen
ausgeschlossen werden.

1 vgl. auch die Einschränkung, die der Ethikbeirat des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG) durch die Definition von Gentests macht (4)
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abzielen, wird hingegen die medizini-
sche Handlungsoption immer mög-
lich sein. Daher scheint hier der Arzt
auch künftig und mit Recht der geeig-
nete Gewährsmann. 

Wie aber steht es mit Tests, die
dezidiert auf Normalmerkmale ab-
zielen würden? Hier könnte die
Zweckbindung greifen und einen
solchen Test gänzlich untersagen. In
der Tat scheint mir manches dafür
zu sprechen, dass die Testung unse-
rer genetischen Möglichkeiten die
Ausbildung vieler Fertigkeiten ver-
hindern würde und für das Glück
der Einzelnen, der Familien und Ge-
meinschaften eher abträglich wäre.
Ein Beweis ist hier freilich nicht zu
führen. Die Urteilsbildung muss
vielmehr Teil einer gesellschaftli-
chen Debatte und Positionierung
sein. Gleichzeitig scheinen mir er-
hebliche Zweifel an einer rechts-
wirksamen Durchsetzung eines ent-
sprechenden Verbotes angebracht.

Derzeit scheint weitgehendes
Einvernehmen nur darüber zu be-
stehen, dass Tests einer Qualitäts-
prüfung zu unterziehen sind, dass
Diskriminierungsgefahren durch da-
tenschützerische Maßnahmen zu
verhindern sind und dass unge-
wollte psychische und soziale Aus-
wirkungen von individuellen geneti-
schen Informationen durch Beratun-
gen abzufedern sind. Weitere Ein-
schränkungen und auch die Frage,
ob solche Beratungen verpflichtend
sein sollen, bleiben umstritten.

Implikationen der 
Datenvermehrung
Obschon prima facie für den Ein-

satz von DNA-Chips dieselben Krite-
rien wie für Einzeltests gelten, da
nicht nur das Verfahren vergleichbar,
sondern vor allem die Ziele identisch
sind, sehen einige erst mit dem Auf-
kommen und dem klinischen Einsatz
von DNA-Arrays die eigentliche Ge-
fahr genetischer Diagnostik wirksam
werden. Der Grund hierfür liegt
zunächst in der quantitativen Zu-
nahme der Daten. In der Tat verbrei-
tet sich allerdings mit den Mikro-
Arrays nicht nur ein etabliertes Ver-
fahren der genetischen Testung, es
wird auch insofern modifiziert, als
die Daten unmittelbar durch einen
Rechner abgelesen werden.

Kollek und Feuerstein (5) spre-
chen deshalb von einer Automatisie-
rung der Testung. Sie sehen in der
Netzwerkfähigkeit der Rechner den
entscheidenden Grund, an der bei
Einzeltests gegebenen Schutzfähig-
keit der Daten im Rahmen des Ein-
satzes von Gen-Chips zu zweifeln.
Gerade dann, wenn die genetischen
Daten in einer systematisierten
Form gesammelt und mit klinischen
Daten korreliert werden, geben sie
einen so umfassenden Einblick, dass
Sorgen hinsichtlich des Missbrauchs
verständlich werden.

Auch Kritiker der DNA-Chip-
Technologie bestreiten nicht, dass
ihre Unaufhaltsamkeit in realisti-
schen Nutzenerwartungen gründet.
Dies gilt zum einen für ihren Einsatz
in der Forschung – sei es in Tierex-
perimenten oder auch in der geneti-
schen Epidemiologie. Es gilt aber
ausdrücklich auch für den diagnosti-
schen Einsatz, nämlich dann, wenn
mit einer positiven Diagnose eine
verlässliche Therapie oder gar eine
verlässliche Prävention verbunden
werden kann (5). Zu denken ist hier
etwa an verschiedene Formen des
erblichen Darmkrebses (12).

Nur wenige Autoren haben die
Gen-Chip-Technologie bislang einer
Analyse und Bewertung unterzogen.
Eine systematische Darlegung steht
bislang aus. Der Einsatz von Gen-
Chips stellt Anfragen an die Praktika-
bilität der Eingrenzungsvorschläge
und der mit ihnen verbundenen
Schutzvorkehrungen. Von besonde-
rem Stellenwert ist zudem, dass
Gen-Chips genetische Reihenunter-
suchungen vor allem unter dem
Kosten- und Effizienzaspekt leichter
möglich machen. Insgesamt werden
also Informationen über Heterozygo-
tie bezüglich bestimmter Krankhei-
ten in großer Zahl anfallen. Die Kos-
tensenkung von Screeningmaßnah-
men könnte aber auch Auswirkungen
auf die Nachfrage nach Maßnahmen
der Pränatal- und Präimplantations-
diagnostik haben, die zusätzlichen
Kenntnisse über Heterozygotie auch
die Wahl von Partnern beeinflussen. 

Tests auf freiwilliger Basis?
Zunächst bringt die Vermehrung

von Tests durch die Array-Technik
außer einem enormen Zuwachs an

Daten auch Probleme mit sich. Zum
Konsens über das Erfordernis eines
Beratungsangebots bei Gentests
gehört, dass eine Beratung und Auf-
klärung bereits vor dem Test zu er-
folgen hat. Schon unter den Bedin-
gungen von Einzeltests wird – so
wird vielfach geklagt – dieser Pflicht
nicht Genüge getan. Die Verviel-
fachung von Tests mit der Array-
Technik verlangt eine Aufklärung
und Beratung zu jedem einzelnen
Parameter. Zumindest die prädiktiv
aussagekräftigen Parameter, so wird
argumentiert (6), verlangen alle eine
spezielle Berücksichtigung.

Außerdem ergeben sich meines
Erachtens Probleme mit der standar-
disierten Verknüpfung von Tests: Ein
Druck auf potenzielle Testpersonen,
dem gesamten Test zuzustimmen
(oder ihn insgesamt abzulehnen), ist
schwer zu vermeiden. Denn würde
die Zustimmung differenziert erfol-
gen, würde der Kosten-Vorteil der
Array-Technik fraglich – sofern eine
Teilnutzung von DNA-Chips über-
haupt technisch möglich ist. Damit
ist aber die Freiwilligkeit infrage ge-
stellt.

Im Anschluss an den Test ver-
schärfen sich die Probleme der Ein-
zeltests: Die Frage ist nun, wie wir
mit den gewonnen Erkenntnissen
umgehen – sei es hinsichtlich der
psychischen Belastung im Falle eines
gesicherten Wissens um bevorste-
hende nichttherapierbare Krankhei-
ten oder auch hinsichtlich der Unsi-
cherheit im Falle der bloßen Mög-
lichkeit. Je größer die Quantität der
erzeugten Daten ist, desto schwerer
wird es, die psychischen Belastun-
gen durch Beratung aufzufangen.

Gleiches gilt in manchen Fällen
für die Beratung über Präventions-
angebote: Denn auch wenn die Bera-
tung in ausreichendem Maße zur
Verfügung gestellt werden kann,
kann sie das Entscheidungsdilemma
nicht beseitigen. Der erbliche Brust-
krebs ist hierfür das häufigste und
wohl auch das treffendste Beispiel.
Dieses Problem entsteht aber kei-
neswegs erst mit der Technik der
Mikro-Arrays.

Grundlegend neu scheint die
Situation, dass ein Getesteter zu-
gleich mit einer Vielzahl konstatier-
ter Risiken konfrontiert werden
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muss. Henn spricht deshalb von den
Konsequenzen des iatrogenen Ein-
griffs in die Unbeschwertheit der
Lebensführung (8). Bayertz und
Schmidtke (1) kündigen sogar eine
„universelle präsymptomatische
Multimorbidität“ an. Es könnte
schwierig sein, eine solche Vielzahl
von prädiktiven Aussagen einer inte-
grativen Interpretation zuzuführen,
die der Betroffene auch verstehen
kann. Wie ein ausgeweiteter Bera-
tungsbedarf sicherzustellen und zu
finanzieren ist, ist ungeklärt. Mögli-
cherweise sind wir nicht in der Lage,
geeignete Strategien zu entwickeln,
um mit einem so komplexen Risiko
umgehen zu können (15).

Dies trifft sicher auch auf die
Einschätzung einer Heterozygotie
hinsichtlich bestimmter Krankheits-
dispositionen zu. Informationen
über solche Träger-Zustände werden
mit dem weiten Einsatz von Gen-
Chips sicher massiv zunehmen. Die
Gen-Chip-Technik macht ein umfas-
sendes Bevölkerungssrceening in vie-
len Bereichen erstmals realistisch.
Für jede Krankheit sollte daher ein-
zeln entschieden werden, ob ihre
Anwendung tatsächlich nützlich ist.
Erkenntnisse über eine Heterozygo-
tie als Nebenprodukt eines Tests, der
eigentlich auf die Erkenntnis von
Krankheiten und Krankheitsdisposi-
tionen abzielt, sind nicht schon des-
halb gerechtfertigt, weil sie kosten-
frei mit anfallen. Auch dann wenn
entsprechende Beratungsangebote
verfügbar und bezahlbar sind, soll-
ten wir gründlich überlegen, ob uns
solches Wissen in umfangreicher
Form zuträglich erscheint oder ob
hierdurch die Kriterien der Partner-
wahl und unsere Erwartungen
gegenüber unseren Nachkommen
nicht in einer Weise verändert wer-
den, die wir nicht wollen können.

Eine neue Situation könnte der
Einsatz von Gen-Chips auch für die
Versicherungswirtschaft herbei-
führen. Bislang haben die Versiche-
rungen entsprechende gesetzliche
Verbote eines Einsatzes bzw. einer
Nutzung von Gentests hingenom-
men bzw., wie bei uns, keinen Ge-
brauch von der Möglichkeit der ge-
netischen Testung gemacht. Wenn
man das parallele, zweigeteilte Sys-
tem der Krankenversicherung prin-

zipiell als gerecht akzeptiert, dann
fällt es allerdings schwer, dem priva-
ten Krankenversicherer gerade den
Gentest als Instrument der Risiko-
bewertung abzusprechen. Jedenfalls
scheint mir der Nachweis nicht er-
bracht, dass die Erhebung von oder
die Nachfrage nach genetischen In-
formationen im Rahmen der Gestal-
tung privater Versicherungsverträge
in anderer Weise zu werten ist als
die Feststellung des Geschlechts und
die Aufnahme der Familienanam-
nese. Zu beachten ist allerdings, dass
die Komplexität der Testergebnisse
nicht nur, wie bereits dargelegt, die
individuelle Beratung erschwert;
gleiches gilt auch für eine angemes-
sene Risikobeurteilung durch den
privaten Versicherer.

Chips in der 
Pränataldiagnostik
Erfolgt der Test oder das Scree-

ning bereits vor der Geburt, ist die
Frage des individuellen Umgangs
mit dem genetischen Wissen noch
diffiziler. Denn in diesem Fall be-
steht die Möglichkeit der Selektion.
Doch das Angebot der Pränatal-
diagnostik kann nicht generell aus
moralischen Gründen infrage ge-
stellt werden, zumal eine diagnosti-
sche Abklärung in manchen Fällen
einen Abbruch auch verhindern
könnte. Zudem gehe ich davon aus,
dass nicht eine Optimierung der
Schwangerschaft die elterlichen Er-
wartungen prägt, sondern ein mög-
lichst weit reichender Ausschluss
existenzieller Sorgen um die eigenen
Kinder. Diese Sorgen entstehen nicht
durch die Möglichkeit des Wissens,
sondern sie sind mit seiner Be-
grenztheit immer schon da.

Allerdings sollte die Praxis der
Pränataldiagnostik sorgfältig beob-
achtet werden, um Rückschlüsse auf
den Einsatz von DNA-Arrays und
seine Auswirkung auf den Wunsch
nach einem Schwangerschaftsab-
bruch sowie auf die beruhigende
oder beunruhigende Wirkung auf
die Eltern zu ziehen. Noch mehr
muss in der Debatte um eine mögli-
che Zulassung der Präimplantati-
onsdiagnostik die Wahrscheinlich-
keit bedacht werden, dass auch hier
Mikro-Arrays zum Einsatz kommen.
Angesichts einer im Vergleich zum

Schwangerschaftsabbruch herabge-
setzten Hemmschwelle hinsichtlich
einer Verwerfung des Embryos muss
geprüft werden, ob die vorgeschla-
genen Eingrenzungen der Präimplan-
tationsdiagnostik auf nachgewiesene
Risiken sehr weniger schwerer Er-
krankungen praktisch durchsetzbar
erscheinen.

Neugeborenenscreening
Da die Gefahr der Selektion nach

der Geburt entfällt, könnte man for-
dern, flächendeckende Screening-
maßnahmen gerade für Neugebo-
rene zu empfehlen. Allerdings
scheint medizinethisch auch für die-
sen Fall zu gelten, dass der „informed
consent“ durch den Getesteten selbst
nur dann durch die Zustimmung
eines Rechtsvertreters ersetzt wer-
den kann, wenn der Zeitgewinn für
die Diagnose im Hinblick auf den
Vorteil für die Prävention oder The-
rapie signifikant ist. Ein Screening
von Kindern im Blick auf Krankhei-
ten, die ebenso erfolgreich therapiert
werden können, wenn sie im Er-
wachsenenalter ausbrechen, scheint
daher übertrieben paternalistisch.

Fazit
Der fatalistische Tonfall, der die

Beurteilung der Gen-Chips durch
Datenschützer und einige Kritiker
begleitet, scheint im Rahmen einer
ethischen Bewertung unangebracht.
Die Möglichkeit des Missbrauchs der
Daten kann ein generelles Verbot
nicht begründen. Generelle Verbote
sind nicht deshalb abzulehnen, weil
sich die Technologie ohnehin durch-
setzt, sondern weil mit ihrem Ein-
satz moralisch achtenswerte For-
schungs- und Diagnoseziele verbun-
den sind.

Darüber hinaus ist auch mit
einer Nutzung von DNA-Arrays im
Rahmen der Pharmakogenetik zu
rechnen – eine Anwendung, die auch
unter moralischen Gesichtspunkten
positiv bewertet wird. Allerdings
wird man der Versuchung widerste-
hen müssen, mehr Daten zu erzeu-
gen als man wirklich bewältigen
kann. Dies gilt für die lebensprakti-
sche Deutung von Diagnosen über
Dispositionen, Heterozygotie und
noch mehr über Polymorphismen,
für die uns derzeit noch jedes Ver-
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ständnis fehlt. In der Tat sind Daten,
die einmal erzeugt wurden, ange-
sichts vernetzter EDV-Systeme
schwer zu beseitigen. Je umfangrei-
cher die Informationen über eine
Person werden, desto leichter wird
die Reidentifizierung anonymisier-
ten Daten.

Alle Tests brauchen daher – ob
krankheitsbezogen oder nicht – eine
wohlüberlegte Indikation. Solche
Indikationen müssen sehr speziell
konkreten Zwecksetzungen zuge-
ordnet sein und tendenziell eng
ausgelegt werden. Datenschutz
kann nicht nur durch Gesetze und
Kontrollmechanismen durchgesetzt
werden. Sowohl bei den klinisch
arbeitenden Personen wie bei den
Forschern muss sich vielmehr ein
Bewusstsein durchsetzen, dass der
Schutz medizinischer und geneti-
scher Daten die Integrität der Person
betrifft und nicht bloßes Arbeits-
hindernis für den Kliniker und den
Forscher ist.

Ethical Aspects of Genchip Techno-
logy – Should Gene Tests be Comple-
tely Unfettered, or Strictly Forbid-
den?
Predictive genetic tests are one of the
most interesting application options
of modern human genome research.
Whether relatively rare, monogeneti-
cally inherited illnesses, or more
common pathologies (e.g. cardiovas-
cular or cancer disease) – long before
a patient becomes ill, his/her predis-
position for the disease can be deter-
mined. Such genetic tests have long
been a focus of controversy. The posi-
tive aspects and risks of early identi-
fication of a predisposition need to be
weighed one against the other. On the
one hand, for example, genetic tests
could help develop or apply medica-
tions and therapeutic strategies tai-
lored to the specific requirements of
the individual patient; on the other,
early knowledge of a predisposition
to contract a disease could be an in-
tolerable burden for the person con-
cerned, or might even lead to ostra-
cization. In particular through the
micro-array technique, possible risks
and problems might be potentiated,
since the more genetic information
that is available, the more highly

organized must be the counselling of
the potential patient. A special chal-
lenge is posed by prenatal diagnostic
measures, in particular from the
aspect of possible selection. Equally
conceivable, however, is the possibi-
lity that genetic counselling might
prevent the termination of a preg-
nancy. Against this background it
would appear clear that political
regulatory models must be placed
somewhere between the two extre-
mes: unrestrained and strictly forbid-
den.

Key Words
genchip technology – micro-array
technique – ethics – regulatory
mechanisms – molecular diagnostics
– prenatal diagnostics
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